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[1625 n . Mai 31 . ] A

ABRECHNUNG[DES ZUGER STADT- UND AMTSRATS UND NACHLASSVERWAL¬
TERS, KONRAD III . ZURLAUBEN] ÜBER DIE HINTERLASSENSCHAFT
SEINES BRUDERS [HPTM. BEAT JAKOB ZURLAUBEN, GEST. 1625]

"Über Myner gnädigen Herren [Ammann bzw . Stabführer und Rat der
Stadt Zug ] Fründtliches anersuochen , auch der interessierten Fründt-
schafft vilfältig Pitt , und anhalten , mich eines guoten mitels dar-
durch die Frauw [ Elisabeth Härtlin] , und andere schuldtgläubigere,
desto ehe Zu dem Jrigen Kommen Zeberathen , und danen gägen inen Zuo
erkhlären . So hab Jch denselben Zuo sonderem angenemmen gefallen und
dienst , nit weniger auch Zuo müglichster rettung mynes Bruoders sä-
ligen [ des 1625 verstorbenen Beat Jakob Zurlauben ] , reputation , mich
guotwillig dess volgenden (Jedoch usserhalb desselben mier in allweg
ohnschädlich ) entschlossen , undt hiemit erkhlärt " :



s . Zurlaubiana AH 145/58 [ausgenommen letzter Abschnitt]
"Ongeacht Jch vermög byhandhabender Rechnungen an min Bruoder
säligen by 1400 g. r so er mier underschidenlich schuldig Pliben Zu
forderen häte
Ess Solle hiemit diss anderst nit alss ein Fryer uffrechter Kauff
heissen , Ja wann es by den gehörten , und inverlybten conditionen
Pliben mag "
s . ebenda letzter Abschnitt
"Beschicht hiermit diss alles Jn der gemachten hoffnung das die
Frauw : mit Zuothun Jrer Fründtschafft nit allein irem anerbieten,
besonders auch aller billichkheit gmess , sich dahin und Zu söllichen
mitlen neigen werde , durch weliche mit gebürlicher uslöschung hin-
derlasner schulden , Beder Ehementschen Namen , Ehr , und reputation
müglichst erhalten werden möge : Ein mehrers und verners aber mier
(Ob Gott will ) durch Jemanden (Ja das nit welches Jch dann guotwil-
lig , und in hievor verstandner meynung Unbezwungen erbotten ) Zu Zu-
muoten dan Jchs entlieh , und in Gottes namen , by demme , undt mit us-
strukhenlichen Vorbehalt mier diss erbieten Jn Keinem wäg praeiudi-
cierlich Solle . . . beruowen und Pliben Lassen will : Dann Jm Fahl man
mich harüber in einem oder anderen wäg diser Sachen halber Verners
antasten , und ersuochen , diss myn gethones anerbieten gantz crafft-
loss , nichtig , und allen mynen Verantwortungen , gägenrechten , und
ansprachen Jn allwäg ohnvergrifflieh , und unachtheilig Syn Sollen " .

Kopie vom Landschreiber der Freien Ämter , Beat II . Zurlauben
AH 150 , 231 - 232 r
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